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Frage 1: Befindet sich im Zusammerrhang mit der in Rede 
stehenden Änderung des Tabakmonopolgesetzeseine Novelle 
zum Invalideneinstellungsgesetz 1969 in .. Ausarbeitung? 

Antwort: Das Bundesministe~~um für soziale Verwaltung hat 
im Rahmen der Vorbereitungen zur Ausarbeitung eines Ent­
wurfes einer Novelle zum Invalideneinstellungsgesetz 1969 
da~ Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst um Stellungnahme 
ersucht, ob die vom Bundesministerium für Finanzen ange­
regte Verankezung eines Vorzugsrechtes für begünstigte In­
valide im Sinne·des § 2 des Invalideneinstellungsgesetzes 
1969 bei der Vergabe von Tabakverschleißgeschäften auf 
Grund des I1Io Abschnittes des Tabakmonopolgesetzes 1968, 
EGB1. Nr. 38, durch die Verfassungsbestimmung des Artikels I 
des Invalideneinstellungsgesetzes 1969, BGBlo Nre 22/70, 
verfassungsreChtlich gedeckt wäre. 

Frage 2: \-lenn ja: Bis wann ist mit der ]'ertigstellung eines 
diesbezüglichen Entwurfes zu rechnen? 

Antwort: Das Bundesministerium für soziale Verwaltung wird 
bemüht sein, d,en Entwurf einer Novelle zum Invalidenein­
stellungsgesetz 1969 so zeitg~recht fertigzustellen, daß er 
noch in der bevorstehenden Herbstsession des Nationalrates 
von der Bundesregierung der gesetzgebenden Körperschaft zur 
verfassungsmäßigen Behandlung vorgelegt werden kanno 

Frage ,2: Wenn nein: Werden Sie dies dem Bundesminister für 
]'inanzen bekanntgeben, damit eine Erledigung des Initiativ­
antrages 27/A der Abgeordneten Melter und Diplolngo Hanreich 
erfolgen kann? 
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Antwort: Falls der Verfassungsdienst zur Ansicht ge­
langen sollte, daß die Verfassungsbestimmung des 
Artikels 1 des Invalideneinstellungsgesetzes 1969, BGB1. 
Nr. 22/70, die vom Bundesministerium für Finanzen ange­
regte Aufnahme einer Bestimmung~ die den Zivilinvaliden, 
soferne sie als begünstigte Invalide im Sinne des § 2 
Invalideneinstellungsgesetz 1969 anzusehen sind, ein 
Vorzugsrecht bei der Vergabe von Tabakverschleißge­
schäften einräumen soll, kompetenzrechtlich nicht deckt, 
wird diese Stellungnahme dem Bundesminister für Finanzen 
umgehend bekanntgegeben wer.deno 
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